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walt stützende […] an keine Gesetze gebunden[e]
Macht“ hinreichend deutlich zum Ausdruck (LW:
Bd. 2£, 234).

Gegen die Selbstlegitimierung dieses neuen Staates
als Form der D.d.P. (so in der Verfassung vom 10.#.1¥1£)
erhob als einer der ersten anerkannten marxistischen
Theoretiker K. Kautsky massive Kritik. Noch 1¥1£ wies
er öffentlich nach, dass es sich bei diesem neu geschaffe-
nen Staat um eine Parteidiktatur, nicht aber um eine
Klassendiktatur handelte, die aufgrund der agrarischen
Struktur des Landes überdies nur eine proletarische
Minderheit der Gesellschaft repräsentiere. Da die D.d.
P. im Marx’schen Sinne die Entfaltung des Proletariats
als zahlenmäßig größte soziale Gruppe sowie eine
Großindustrie voraussetze, müsse ein derartiges Über-
springen von Epochen – gepaart mit einer Liquidierung
des Parlamentarismus und einem Wahlrechtsentzug für
maßgebliche Teile der Bevölkerung bei den Sowjetwah-
len – in einer Katastrophe münden. K. Kautsky, der die
D.d.P. selbst als einen „Zustand“ und nicht als Regie-
rungsform interpretierte, wollte nunmehr auch den
„Schutz der Minoritäten“ gesichert wissen. Mit dieser
Deutung versuchte er nun seinerseits, die D.d.P. mit
der „modernen Demokratie“ in Einklang zu bringen
(Kautsky 1¥1£: 15, 21). Damit aber marginalisierte er
die urspr. tendenziell repressive Seite der D.d.P. Die Kri-
tik R. Luxemburgs an der sowjetischen Form der D.d.P.
bezog sich wiederum allein auf deren parteidiktatori-
sche Ausformung durch die Bolschewiki, nicht aber auf
deren grundsätzliche Etablierung.

In der Folge gelang es W. I. Lenin und Josef Stalin,
ihr Parteimodell und ihre spezifische Form der D.d.P.,
d. h. deren „demokratisch-zentralistische“ Organisation
sowie die Stellung der Partei als „grundlegende führen-
de Kraft im System der Diktatur des Proletariats“ (Stalin
1¥51: 150), anderen linkssozialistischen bzw. →kom-
munistischen Parteien gegenüber als verbindlich durch-
zusetzen. Dies wurde maßgeblich mit Hilfe der in Mos-
kau gegründeten „Kommunistischen Internationale“
(1¥1¥) und der 1¥20 formulierten 21 Aufnahmebedin-
gungen bewerkstelligt. Anderweitige Vorstellungen (so
von R. Luxemburg, Max Adler, Karl Korsch, Otto Bauer
oder Antonio Gramsci) blieben dadurch ( jahrzehnte-
lang) eher randständig. Aufgrund des Fraktionsverbotes
innerhalb der KPdSU (ab 1¥21) und des frühen Todes
W. I. Lenins (1¥24) erhielt J. Stalin letztlich gar die
Möglichkeit, die von der Parteiführung realisierte Par-
teidiktatur in eine persönliche →Diktatur mit despoti-
schen Zügen zu verwandeln. Die nutzte er dazu, im
Land die zweite (nunmehr industrielle) Revolution vo-
ranzutreiben, Terrorwellen selbst gegen den eigenen
Parteikörper zu initiieren und die UdSSR im Gefolge
des Zweiten Weltkrieges als Weltmacht zu etablieren.
Die von der UdSSR in Ostmitteleuropa formierten Sa-
tellitenregime etablierten und legitimierten sich zuerst
als „Volksdemokratien“, später dann als leninistisch ge-
prägte Formen der D.d.P. Erst im Zuge der Entstalinisie-

rung konnten sich revisionistische Tendenzen innerhalb
des kommunistischen Lagers artikulieren – so z.B. mit
der Entfaltung des „Eurokommunismus“ in den großen
kommunistischen Parteien Westeuropas in den 1¥#0er
Jahren, die seitdem auf die leninistische Zielvorstellung
einer D.d.P. verzichteten. In den späten 1¥£0er Jahren
blieben nur wenige Ostblock-Staaten (wie die →DDR)
dem leninistischen Prinzip der D.d.P. verhaftet; selbst
in der UdSSR begann unter Michail Gorbatschow das
hier zugrunde liegende Organisationsprinzip des „de-
mokratischen Zentralismus“ zu erodieren.
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Diskriminierung

I. Soziologisch – II. Rechtlich – III. Ökonomisch –
IV. Sozialethisch

I. Soziologisch

In der Soziologie und den benachbarten Wissenschaften
bezieht sich der Begriff der D. auf Unterscheidungen
oder Kategorisierungen, die als illegitim gelten. Nach
diesem Begriffsverständnis lässt sich von D. nur vor
dem Hintergrund der normativen Struktur einer →Ge-
sellschaft oder eines ihrer Teilbereiche sprechen. So
stellt bspw. die Ablehnung einer qualifizierten Stellen-
bewerberin allein aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihres
Geschlechts eine Verletzung der allg. anerkannten Nor-
men der Gleichbehandlung und der Leistungsgerechtig-
keit dar.

In der sozialwissenschaftlichen Verwendung umfasst
der Begriff der D. meist drei Elemente: a) eine Unter-
scheidung, die mit einer b) negativen Wertung verbun-
den ist und zumeist eine c) soziale Benachteiligung zur
Folge hat. Dabei bezieht sich D. v. a. auf abwertende
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Klassifizierungen und ausgrenzende Praktiken, die sich
an kollektiv zugeschriebenen Gruppenmerkmalen ori-
entieren und auf Personen unabhängig von ihren indi-
viduellen Fähigkeiten, erworbenen Eigenschaften und
Verdiensten übertragen werden. Klassische Studien ha-
ben sich mit der schwarzen Bevölkerung in den USA
und in Kolonialregimen ( →Kolonialismus) befasst. Aber
nicht nur die Zugehörigkeit zu einer Rasse oder eth-
nischen →Gruppe kann Ausgangspunkt von D. sein,
sondern auch eine Vielzahl anderer Merkmale wie so-
ziale Klasse, Geschlecht, →Alter, →Behinderung, sexuel-
le Orientierung, genetische Ausstattung, Wohnort oder

→Religion. Wenn verschiedene diskriminierende Merk-
male in der Zuschreibungspraxis und ihren Effekten
miteinander in Verbindung stehen, sprechen wir von
Intersektionalität, bspw. wenn sich →Rassismus, Klassis-
mus und Sexismus überlappen.

Wo D. im Widerspruch zu egalitaristischen normati-
ven Ordnungen und Politiken der Anti-D. steht, nimmt
sie häufig eine indirekte Form an. Sie bezieht sich dann
nicht mehr direkt auf das unterscheidende Merkmal,
sondern etwa auf kritikwürdige Verhaltensweisen, die
per Insinuation einer ganzen ethnischen Gruppe zuge-
wiesen werden; nicht-ethnische Stellvertreter-Merkma-
le, wie etwa kriminelles Geschäftsgebaren oder Schma-
rotzertum, bestimmen in solchen Fällen ethnisierende
Zuschreibungen.

Von der interpersonalen ist die strukturelle D. zu un-
terscheiden. Letztere tritt v. a. unter zwei Umständen
ein: zum einen, wenn die Ungleichheiten erzeugenden
Folgen vergangener direkter D. die Grundlage von
scheinbar neutralen, aber faktisch exkludierenden Prak-
tiken in der Gegenwart bilden; zum anderen, wenn in-
stitutionelle Vorgehensweisen für eine bestimmte Grup-
pe nicht-intendierte Negativeffekte erzeugen, weil sie
mit intentional diskriminierenden Praktiken in anderen
institutionellen Bereichen verbunden sind („past-in-pre-
sent“ und „side-effect“ discrimination). Aus dem ver-
trackten und kumulativen Zusammenspiel zwischen in-
terpersonaler und struktureller D. lässt sich begreifen,
weshalb D. meist Langzeitfolgen hervorbringt und
selbstperpetuierende Züge entwickelt. Bisweilen stellen
sich diskriminierende Wirkungen jedoch völlig ohne
entspr.e Absichten von Akteuren als Effekte systemi-
scher Handlungslogiken ein. Auf diese Weise lässt sich
bspw. schulische D. von Migrantenkindern durch orga-
nisationsspezifische Gesetzmäßigkeiten des Schulwe-
sens erklären, ohne annehmen zu müssen, dass diese
institutionelle D. durch rassistisch oder fremdenfeind-
lich eingestellte Lehrkräfte zustande kommt.

Auf die Frage, warum D. ein beinahe ubiquitäres
Phänomen ist, haben die →Sozialwissenschaften recht
unterschiedliche Antworten gefunden. Die psychoana-
lytisch inspirierte „Theorie der pathischen Projektion“
wurde am Beispiel des faschistoiden →Antisemitismus
entwickelt. Ihr zufolge wünschen sich diejenigen, die
andere diskriminieren, insgeheim und unreflektiert ge-

nau das, was sie bei der Fremdgruppe realisiert sehen,
sich selbst aber mit aller Macht versagen; sie projizieren
ihre verdrängten Wünsche in die anderen hinein, die sie
darum als Bedrohung sehen und rabiat verfolgen. Nach
der sozialpsychologischen „Theorie der sozialen Identi-
tät“ ist D. die Folge eines allenthalben beobachtbaren
Bedürfnisses nach einer positiven →Identität, welche
wesentlich vom Vergleich zwischen Gruppen bestimmt
ist. Dieser Vergleich gehe regelmäßig mit der Abwer-
tung von Fremdgruppen einher.

Während D. nach dieser Theorie in einem anthro-
pologischen Bedürfnis fundiert ist und daher als nahezu
unausweichlich erscheint, hat sich in der Soziologie
weitgehend die Auffassung durchgesetzt, dass Grup-
penzugehörigkeiten als soziale Konstruktionen ( →Kon-
struktivismus) zu betrachten sind, die nur unter spezi-
fischen historischen und sozialen Bedingungen in D.
münden. Mit dieser Betrachtungsweise kommt einer-
seits in den Blick, dass in der sozialen Realität häufig
bereits die Gruppengrenzen umkämpft sind, und ande-
rerseits, dass sich die einer Gruppe zugeschriebenen At-
tribute in Prozessen sozialer Interaktion und unter dem
Einfluss gewandelter Gruppenkonstellationen rasch än-
dern können. Ganz auf dieser Linie liegt das „Modell
der kompetitiven Bedrohung“, das in der soziologischen
Forschung zu ethnischer D. seit längerer Zeit eine zen-
trale Rolle spielt, sich aber auch auf andere Formen der
D. anwenden lässt. Gemäß diesem Modell stellt D. eine
defensive Reaktion privilegierter Gruppen dar, die ihren
vorrangigen Zugang zu Ressourcen und Privilegien
durch eine andere Gruppe gefährdet sehen. Es sind
demnach Verlust- und Statusängste, die zur exkludie-
renden D. von Fremdgruppen führen.

In den vergangenen Jahrzehnten wurden in demokra-
tischen Gesellschaften vielfältige Maßnahmen gegen D.
ergriffen. Anti-D.s-Politik ist allerdings umstritten, da
sie entgegen ihrer Intention, D. zu bekämpfen, dazu
beitragen kann, jene Kategorisierungen zu perpetuie-
ren, auf denen die D. aufruht.
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II. Rechtlich

1. Unionsrecht
In den letzten Jahrzehnten hat der europäische Norm-
geber ein dichtes Geflecht von Vorschriften zum Schutz
vor D.en erlassen, die als „Gegengewicht“ zu den auf die
wirtschaftliche Integration der Mitgliedstaaten abzielen-
den marktbezogenen →Grundfreiheiten und Wett-
bewerbsregeln angesehen werden können. Seit Inkraft-
treten des Vertrages von Lissabon im Jahr 200¥ findet
sich das zentrale primärrechtliche D.s-Verbot in Art. 21
EuGRC i.V.m. Art. 6 Abs. 1 EUV. Verboten sind hier-
nach D.en insb. wegen des Geschlechts, der Rasse, der
Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der
genetischen Merkmale, der Sprache, der →Religion oder
der →Weltanschauung, der politischen oder sonstigen
Anschauungen, der Zugehörigkeit zu einer nationalen
Minderheit ( →Minderheiten), des Vermögens, der Ge-
burt, einer →Behinderung, des →Alters oder der sexuel-
len Ausrichtung. Art. 21 Abs. 1 EuGRC lehnt sich eng
an die D.s-Verbote des Art. 14 EMRK an, die insoweit
als Rechtserkenntnisquelle dienen (Art. 52 Abs. 3 S. 1
EuGRC).

Normadressaten des Art. 21 EuGRC sind gemäß
Art. 51 Abs. 1 S. 1 EuGRC die Organe und Einrichtun-
gen der →EU im Rahmen der Ausübung der ihnen nach
den Verträgen zugewiesenen Zuständigkeiten sowie die
Mitgliedstaaten bei der Durchführung des Unions-
rechts, vorliegend also der sekundärrechtlichen Richt-
linien ( →Europäische Richtlinien) gegen D.en. Auf der
Grundlage von Art. 15# Abs. 3 AEUV hat der europäi-
sche Normgeber die Richtlinien gegen Geschlechts-D.
en 2006/54/EG und 2010/41/EU erlassen. Auf Art. 1¥
Abs. 1 AEUV basieren die Richtlinien 2000/43/EG zum
Schutz vor D.en wegen der „Rasse“ und der ethnischen
Herkunft, 2000/#£/EG zur Errichtung eines allg.en
Rahmens zur Bekämpfung der D. wegen der Religion
oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Al-
ters oder der sexuellen Ausrichtung in Beschäftigung
und Beruf, sowie 2004/113/EG zur Verwirklichung des
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Frauen und
Männern beim Zugang zu und bei der Versorgung mit
Gütern und Dienstleistungen.

Art. 21 Abs. 2 EuGRC stellt in Anlehnung an Art. 1£
Abs. 1 AEUV klar, dass unbeschadet bes.r Bestimmun-
gen der Verträge – also insb. der Grundfreiheiten – in
deren Anwendungsbereich jede D. aus Gründen der

→Staatsangehörigkeit untersagt ist. Die Vorschrift dient
dem übergreifenden Ziel der EU, eine immer engere In-
tegration der Mitgliedstaaten und ihrer Bürger herbei-
zuführen, indem Unionsbürger in jedem Mitgliedstaat
als Inländer behandelt werden.

Das Verbot von Geschlechts-D.en in Art. 21 Abs. 1
EuGRC wird durch Art. 23 EuGRC ergänzt. Nach des-
sen Abs. 1 ist die Gleichheit von Frauen und Männern
( →Gender) in allen Bereichen sicherzustellen. Art. 23
Abs. 2 EuGRC übernimmt in einer kürzeren Formulie-

rung die Regelung des Art. 15# Abs. 4 AEUV, wonach
unter qualifizierten Voraussetzungen „positive D.en“
oder „positive Maßnahmen“ zugunsten des jeweils un-
terrepräsentierten Geschlechts zulässig sind, obwohl
hierin eine unmittelbare D. des nicht geförderten Ge-
schlechts liegt. Die Fördermaßnahmen müssen sich des-
halb am Grundsatz der →Verhältnismäßigkeit gemäß
Art. 51 Abs. 1 EuGRC messen lassen, weshalb starre
Quoten zugunsten eines Geschlechts kritisch zu be-
trachten sind. Art. 23 EuGRC enthält – anders als
Art. 21 Abs. 1 EuGRC – lediglich einen objektiven
Grundsatz im Sinne des Art. 52 Abs. 5 EuGRC. Private
haben somit keine subjektiv einklagbaren Rechte auf
eine spezifische Förderung.

Die D.s-Verbote gemäß Art. 21, 23 EuGRC sind im
Abschnitt über Gleichheitsrechte normiert. Dies ist
normsystematisch zweifelhaft, handelt es sich bei ihnen
doch gerade nicht um Gleichheitsrechte, sondern um
Abwehrrechte zum Schutz der Persönlichkeit und, bei
bes. schwerwiegenden Benachteiligungen, zum Schutz
der →Menschenwürde. So beziehen sich D.s-Verbote an-
ders als der allg.e Gleichheitssatz auf einen bestimmten
Lebensbereich, weshalb bei ihnen ein Schutzbereich zu
ermitteln ist. Auch die sekundärrechtliche Gleichstel-
lung der Belästigung mit der D. ist wertungsmäßig nur
dann überzeugend, wenn man die D.s-Verbote auf
einen abwehrrechtlichen Schutz der individuellen Per-
sönlichkeit zurückführt; denn die Belästigung einer ge-
schützten Person wird nicht dadurch zulässig, dass sie
auch gegenüber nicht geschützten Personen erfolgt. D.
s-Verbote sichern damit die tatsächlichen Voraussetzun-
gen, unten denen eine chancengleiche Ausübung von

→Freiheit möglich ist, da eine Ausgrenzung durch sach-
widrige Schlechterstellung oder unfaire Behandlung ein
Leben in gleicher Freiheit unmöglich machen oder
derart erschweren kann, dass ein Eingreifen der Rechts-
ordnung erforderlich ist. Vor diesem Hintergrund wird
verständlich, dass eine diskriminierungsfreie Berufsaus-
übung nicht nur durch Art. 21 Abs. 1 EuGRC, sondern
bei →Arbeitnehmern idealkonkurrierend durch das
Grundrecht der Berufsfreiheit gemäß Art. 15 Abs. 1
EuGRC und bei selbständig Tätigen durch die Unter-
nehmerfreiheit gemäß Art. 16 Abs. 1 EuGRC geschützt
ist.

2. Deutsches Recht
Das →GG enthält in Art. 3 Abs. 3 S. 1 staatsgerichtete D.
s-Verbote wegen des Geschlechts, der Abstammung,
einer zugeschriebenen Rasse, der Sprache, der Heimat
und Herkunft, des Glaubens sowie der religiösen und
politischen Anschauung. Nach Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG
darf niemand durch eine staatliche Maßnahme wegen
seiner →Behinderung benachteiligt werden. Aus dieser
Vorschrift folgt eine bes. Verantwortung des →Staates
für die →Integration von Menschen mit Behinderung in
Gesellschaft und Arbeitsleben. In der Rechtswirklich-
keit hat Art. 3 Abs. 3 GG bislang nur eine begrenzte Be-
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deutung erlangt. Eine wichtige Ausnahme bildet das D.
s-Verbot wegen des Geschlechts, auch weil dieses durch
das Gleichberechtigungsgebot des Art. 3 Abs. 2 GG er-
gänzt wird, wonach die Gleichheit von Frauen und
Männern nicht nur rechtlich-formal, sondern für die
Zukunft auch tatsächlich durchzusetzen ist ( →Gleich-
stellungspolitik).

In Umsetzung der unionsrechtlichen Richtlinien ge-
gen D.en hat der deutsche Gesetzgeber im Jahr 2006 ein
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) erlassen,
das D.en aus Gründen der Rasse oder wegen der eth-
nischen Herkunft, des Geschlechts, der →Religion oder

→Weltanschauung, einer Behinderung, des →Alters
oder der sexuellen Identität im Arbeitsleben sowie unter
qualifizierten Voraussetzungen auch im allg.en Wirt-
schaftsleben verhindern oder beseitigen will. Unzulässig
sind nicht nur unmittelbare D.en, die direkt an ein ge-
schütztes Merkmal anknüpfen, sondern auch mittelbare
D.en, die sich überwiegend zu Lasten einer geschützten
Personengruppe auswirken (sog.e Gruppengleichheit).
Anders als mittelbare Benachteiligungen können unmit-
telbare Benachteiligungen nur ausnahmsweise auf der
Basis gesetzlicher Ausnahmebestimmungen gerechtfer-
tigt werden. Im Arbeitsleben ist eine Benachteiligung
wegen eines geschützten Merkmals insb. dann zulässig,
wenn sie eine wesentliche und entscheidende berufliche
Anforderung darstellt, was selten der Fall ist. Darüber
hinaus enthält das Gesetz einen spezifischen Rechtfer-
tigungsgrund für →Religions- und →Weltanschauungs-
gemeinschaften, für die ihnen zugeordneten Einrich-
tungen und für Vereinigungen, die sich die gemein-
schaftliche Pflege einer Religion oder Weltanschauung
zur Aufgabe machen. Zum Schutz der grundrechtlichen

→Religions- und →Weltanschauungsfreiheit ist eine per-
sönliche Differenzierung durch diese Organisationen
schon dann zulässig, wenn eine bestimmte Religion
oder Weltanschauung unter Beachtung des Selbstver-
ständnisses der jeweiligen Organisation oder nach der
Art der Tätigkeit eine gerechtfertigte berufliche Anfor-
derung ist. Die praktisch wohl größte Relevanz hat in
jüngerer Zeit das D.s-Verbot wegen des Alters erlangt,
auch weil das Alter im Arbeitsleben früher als struktur-
bildendes Unterscheidungsmerkmal allg. anerkannt
war. Eine überzeugende Dogmatik zur Unterscheidung
zwischen zulässigen Ungleichbehandlungen und un-
zulässigen D.en wegen des Alters hat sich insoweit noch
nicht herausgebildet.

Rechtsfolge einer unzulässigen D. ist regelmäßig ein
Anspruch auf Ersatz der materiellen und immateriellen
Schäden. Demgegenüber ist jedenfalls im →Arbeitsrecht
ein Anspruch auf Vertragsschluss ausgeschlossen.
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III. Ökonomisch

Der Begriff D. (vom lateinischen discriminare = abgren-
zen, unterscheiden) wird im Wirtschaftsgeschehen und
in der ökonomischen Theorie vielfach in diesem wert-
neutralen Verständnis gebraucht. Dies steht im Gegen-
satz zur alltagssprachlichen Bedeutung, wo der Begriff
spätestens seit Mitte des letzten Jh. eine negative Bewer-
tung im Sinne einer ungerechten Benachteiligung be-
inhaltet. Hilfreich zur Abgrenzung der ökonomischen
Verwendung ist die im juristischen Gebrauch verwende-
te Definition der „Ungleichbehandlung einer Person
ohne einen sachlichen Grund“, wobei in der Ökonomie
nicht nur auf Personen, sondern Tatbestände generell
abgestellt wird. Eine Ungleichbehandlung „mit sach-
lichem Grund“ liegt immer dann vor, wenn bestimmte
Eigenschaften der Geschäftspartner von wesentlicher
Bedeutung für die jeweilige Transaktion sind, wie eine
spezifische Ausbildung von Arbeitnehmern oder die tat-
sächlichen Produktionsmöglichkeiten von Lieferanten.

1. Ungleichbehandlung ohne sachlichen Grund
Ungleichbehandlungen „ohne sachlichen Grund“ wer-
den v.a. in der Wettbewerbstheorie diskutiert, wobei da-
von ausgegangen wird, dass diskriminierende →Unter-
nehmen bei funktionierendem →Wettbewerb aufgrund
des Konkurrenzdrucks ökonomische Verluste erleiden
und ihr Verhalten anpassen müssen oder vom →Markt
verschwinden. Analog wird auch in der Theorie der Ar-
beitsbeziehungen argumentiert, dass bei hinreichender
Konkurrenz D. aufgrund von Präferenzen (z.B. bzgl.
Geschlecht oder ethnischer Herkunft) ineffizient ist
und durch den Marktmechanismus verschwindet. Kön-
nen jedoch aufgrund von Marktmacht diskriminierende
Aktivitäten durchgesetzt werden, gelten sie als →Wett-
bewerbsbeschränkungen, die in entspr.en Regelungen
des nationalen und europäischen →Wettbewerbsrechts
untersagt sind. Dennoch sind derartige D.en vielfach
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zu beobachten (z. B. bestimmte Konditionen bei Liefe-
rantenbeziehungen), da aufgrund mangelnden Nach-
weises von Marktmacht oder fehlender rechtlicher
Zuständigkeit (v. a. im →internationalen Handel) die
Durchsetzungsmöglichkeiten dieser D.s-Verbote be-
schränkt sind. Insb. bei internationalen Wirtschafts-
beziehungen werden jedoch D.s-Tatbestände auch
durch nationale Regelungen mit protektionistischer Ab-
sicht erst geschaffen, indem durch Zölle ( →Zoll) oder
Ge- und Verbote ausländische Konkurrenten am natio-
nalen Markt benachteiligt werden. Vorrangiges Ziel
internationaler Handelsabkommen oder Freihandels-
zonen ist es daher, solche Ungleichbehandlungen
zwischen den jeweiligen Vertragspartnern mit der Ab-
schaffung von Zöllen sowie Freizügigkeits- und Meist-
begünstigungsregelungen zu unterbinden. Die Abgren-
zung, wann es sich um eine D. mit oder ohne sachlichen
Grund handelt, ist dabei allerdings vielfach nicht ein-
fach zu treffen. So führen z.B. nationale Qualitätsanfor-
derungen, die trotz internationaler Abkommen auslän-
dische Waren am nationalen Markt benachteiligen oder
ausschließen, häufig zu gerichtlichen Überprüfungen,
ob sie tatsächlich dem Verbraucherschutz dienen oder
aus protektionistischen Gründen bestehen (vgl. Cassis-
de-Dijon-Entscheidung des EuGH). Auch eine Preis-D.
als legitime und effiziente Unternehmensstrategie zur
Abschöpfung unterschiedlicher Zahlungsbereitschaften
z.B. im Zeitverlauf (early adopters, Sonderangebote)
wird dann problematisch, wenn Kunden aufgrund z.B.
gesundheitlicher Dringlichkeit die Nachfrage zeitlich
nicht verschieben können.

2. Statistische Diskriminierung
Sachliche Gründe werden regelmäßig auch bei der Un-
gleichbehandlung von unterschiedlichen Gruppen an-
geführt, die im Durchschnitt bestimmte für das jeweili-
ge Geschäft relevante Eigenschaften ausweisen, ohne
dass dies im Einzelfall überprüft wird. Eine solche Un-
gleichbehandlung – wie eine Preis-D. nach Käufergrup-
pen, Risikoklassen bei Versicherungen ( →Versicherung)
oder das zunehmend eingesetzte Geo-Scoring bei Kre-
ditbeziehungen – wird als „statistische D.“ bezeichnet.
Theoretisch wurde diese in den 1¥60/#0er Jahren im
Kontext der Analyse von Arbeitsbeziehungen analysiert
mit der Frage, warum bestimmte Bevölkerungsgruppen
in vielen Bereichen unterrepräsentiert oder benachtei-
ligt werden. Danach ist eine statistische D. aus Unter-
nehmersicht rational und führt zu effizienten Ergebnis-
sen, wenn Informationen über relevante Merkmale im
Einzelfall fehlen oder nur mit hohen →Kosten zu be-
schaffen wären. Da die tatsächliche Produktivität von
potentiellen →Arbeitnehmern im Vorhinein nicht be-
kannt ist, werden Merkmale von Personen als Signale
für deren Produktivität verwendet, die auf statistischen
Erfahrungen beruhen, z.B. häufigere Erwerbsunterbre-
chungen von Frauen, die kostenträchtige Ausbildungen
(Anlernphase) von Seiten des Unternehmens unrenta-

bel werden lassen, oder geringere Sprachkenntnisse
von Migranten, die zu Kommunikationsschwierigkeiten
führen. Auch wenn dies in Einzelfällen ein Fehlurteil
ist, werden doch im Durchschnitt überwiegend den Er-
wartungen entspr.e Personen eingestellt und damit ins-
gesamt die Kosten minimiert. Hier zeigt sich das Dilem-
ma eines Trade-offs zwischen ökonomischer Effizienz
und individuell gerechter Behandlung, das allein mit
ökonomischen Kriterien nicht gelöst werden kann. Ver-
gleichsweise unproblematisch sind dabei Fälle, in denen
eine statistische D. auch im Interesse der Betroffenen
liegt: wenn z.B. anderenfalls gar keine Transaktion zu-
stande käme wie in der Versicherungswirtschaft, die
ohne Risikoklassen vielfach keinen Versicherungsschutz
ohne Verluste anbieten könnten (adverse selection), oder
bei der Preis-D. nach Käufergruppen, wenn hiermit
auch eine größere Sicherheit bzgl. der Qualitätseigen-
schaften des Gutes verbunden ist (z. B. bei Medizinpro-
dukten). Dies gilt insb. dann, wenn die Betroffenen
durch eigenes Verhalten die Gruppenzuordnung (durch
Risikovorkehrungen bzw. Wechsel des Käufermarktes
durch Informationsbeschaffung) verändern können. Ha-
ben allerdings die benachteiligten Personen ausschließ-
lich einen Schaden, ist es Aufgabe der Gesellschaft, den
Ausgleich zwischen ökonomischer Effizienz und indivi-
dueller →Gerechtigkeit durch entspr.e rechtliche Rege-
lungen herzustellen. Die maßgebliche Rechtsgrundlage
in Deutschland ist das AGG, in dem auch statistische
D.en bei Massengeschäften, Versicherungen und bei
Beschäftigungsverhältnissen bzgl. der Merkmale Rasse,
ethnische Herkunft, Geschlecht, →Religion, →Behin-
derung, →Alter und sexuelle Identität verboten sind.
Den ökonomischen Argumenten wird dabei insoweit
stattgegeben, als dieses D.s-Verbot bei Versicherungen
in Fällen eines nachweisbaren statistischen Zusammen-
hangs aufgehoben ist (§20 Abs. 2 AGG), was aber nicht
für die Merkmale Geschlecht, Rasse und ethnischer
Herkunft gilt. Hier ergeben sich dann aber wieder neue
Probleme, wenn etwa Migranten bei Geo-Scoring eine
mittelbare D. geltend machen können, Einheimische,
die in den gleichen Wohnlagen leben, aber nicht. Letzt-
lich bleibt es eine gesellschaftliche Aufgabe, den Trade-
off zwischen ökonomischer Effizienz und Gerechtigkeit
immer wieder neu auszutarieren.
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IV. Sozialethisch

Entgegen einem rein pejorativen Gebrauch ist sozial-
ethisch zwischen positiver und negativer D. zu differen-
zieren. Bewertungsmaßstäbe sind die Egalität der Men-
schen aufgrund ihrer gleichen →Würde sowie die darauf
basierenden universalen Rechte ( →Menschenrechte), die
bereits Ungeborenen zukommen und zukünftigen Men-
schen innewohnen werden.

1. Positive Diskriminierung
Positive D. meint eine Bevorzugung, die immer dann
legitim ist, wenn sie als Ausgleich für erlittenes Unrecht,
gegenwärtige Benachteiligung oder unzumutbare Belas-
tung erfolgt. Beispiele sind Quotenregelungen, welche
diejenigen fördern, die bisher ungerechtfertigterweise
zurückgesetzt waren, oder der Nachteilsausgleich, der
aufgrund einer Beeinträchtigung gewährt wird. Beide
Maßnahmen zielen auf die Herstellung von (Chancen-)
Gerechtigkeit ( →Chancengerechtigkeit, Chancengleich-
heit). Gleichbehandlung wäre hier ungerecht, denn

→Gerechtigkeit verlangt gemäß dem auf Aristoteles zu-
rückgehenden Konzept der Proportionalität, „wesent-
lich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches ungleich
zu behandeln“ (BVerfGE 123, 111 [11¥]). In diesem Sinne
plädieren die Internationalen Dachverbände der So-
zialen Arbeit dafür, eine zu Unrecht entstandene
Schlechterstellung durch Abhilfe bzw. Entschädigung
auszugleichen (IFSW/IASSW 2004, Nr. 4.2.1.). Das
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen spricht von bes.n „Maßnahmen, die zur Be-
schleunigung oder Herbeiführung der tatsächlichen
Gleichberechtigung von Menschen (…) erforderlich
sind“ (Art. 5 IV). Positive D. muss verhältnismäßig
( →Verhältnismäßigkeit) sein, in geeigneter Weise erfol-
gen und darf ihrerseits keine negative D. erzeugen.
Dann kann sie einen wichtigen Beitrag zu einer fairen
und inklusiven Gesellschaft ( →Inklusion) leisten.

2. Negative Diskriminierung
Negative D. ist die illegitime Zurück- oder Herabset-
zung, Benachteiligung oder Ungleichbehandlung von
Menschen, Gruppen oder Staaten, deren Wert und
Rechte missachtet werden, häufig aufgrund von unver-
änderlichen Merkmalen. Wie die Beispiele der nega-
tiven D. von Mädchen und Frauen oder der sog.en
Entwicklungsländer zeigen, sind keineswegs nur Ange-
hörige von →Minderheiten betroffen. Opfer negativ dis-
kriminierender Praxen, Institutionen oder Strukturen
sind meist diejenigen, die schwächer und/oder in einer
– moralisch irrelevanten – Hinsicht anders sind als die
Diskriminierenden.

→Rassismus, Neo-/ →Faschismus, Antijudaismus,
Fremdenfeindlichkeit, Neo-/ →Kolonialismus, Sexismus
und Homophobie sind Beispiele für bes. gravierende
Formen der negativen D., die häufig mit Unterdrü-
ckung, →Ausbeutung, Ausgrenzung, Übergriffen oder

gar der Ermordung der Anderen einhergehen. Zu nen-
nen sind hier auch die mitunter lebensgefährdende
Alters-D. von ungeborenen, jungen und alten Men-
schen sowie die existenziell bedrohliche, kapitalistisch
getriebene Benachteiligung der kommenden Generatio-
nen durch den anthropogenen →Klimawandel, das Ar-
tensterben, die Umweltzerstörung und den massiven
Ressourcenverbrauch. Der Speziesismus, also die nega-
tive D. von Lebewesen aufgrund der Gattungszuge-
hörigkeit, bedarf einer eigenständigen Erörterung im
Zusammenhang mit der Würde, den Rechten, dem
Wohl und dem Schutz der Mitgeschöpfe.

3. Biblische und christlich-ethische Gründe für positive
und gegen negative Diskriminierung

Nach Gen 1,26 f. sind alle Menschen von Gott gewollte
und für wertvoll erachtete göttliche „Statuen“. Gemäß
Psalm £,6 hat Gott jede/-n mit →Würde gekrönt. Gott
will →Recht und →Gerechtigkeit und ergreift Partei für
die Benachteiligten und Unterdrückten. Ihre negative
D. soll ein Ende haben; Fairness soll ihnen widerfahren.
Die biblisch und gerechtigkeitstheoretisch begründete
Option für die Armen, Unterdrückten, Benachteiligten
und Nichtbeteiligten, die zum Kern der christlich-theo-
logischen Ethik gehört, entspr. der positiven D. Nach
Lev 1¥,1£.34 haben alle die Pflicht, Anderen mit Res-
pekt zu begegnen und vorrangig den bes. Bedürftigen
Taten der →Liebe zu erweisen.

Angesichts des biblischen Befundes hätten sich die
Päpste ( →Papst) durchgängig und entschieden gegen ne-
gative und für positive D. aussprechen müssen. In die-
sem Sinne handelten Johannes VIII., der £#3 die →Skla-
verei ächtete, und Paul III., der 153# die negative D. der
indigenen Bevölkerung Lateinamerikas zurückwies und
die Achtung ihrer Rechte auf →Freiheit und →Eigentum
einforderte. Mit der Friedensenzyklika „Pacem in terris“
Johannes’ XXIII. (1¥63) stellt sich die →katholische Kir-
che erstmalig voll und ganz hinter die →Menschenrechte
als eine unverzichtbare Grundlage christlicher →Ethik.
Aus der Verschiedenheit von Menschen könne „niemals
ein gerechter Grund abgeleitet werden“, Andere in Ab-
hängigkeit zu halten. Vielmehr gebe es eine Verpflich-
tung zur Unterstützung der Schwächeren (4¥). Das

→Zweite Vatikanische Konzil bestätigt diese Auffassung:
„Jede Form einer D. in den gesellschaftlichen und kul-
turellen Grundrechten der Person (…) muß überwun-
den und beseitigt werden, da sie dem Plan Gottes wider-
spricht“ (GS 2¥).

Dem Verbot negativer D. korrespondiert das Recht
auf Verschiedenheit, wie es die UNESCO in Art. 1 II
ihrer Erklärung über „Rassen“ und rassistische Vorurteile
(1¥#£) festgehalten hat. Andersheit darf kein Vorwand
für Benachteiligung sein.

Aus menschenrechtlicher und christlich-ethischer
Sicht sind deshalb Widerspruch, Gegenwehr und wenn
nötig auch →Widerstand überall dort angezeigt, wo An-
dere negativ diskriminiert, wo sie nicht als Gleiche ge-
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achtet werden. Aber mit demselben Engagement sind
auch (völker-)rechtliche u. a. Maßnahmen ( →Völker-
recht) zu ergreifen, die im Sinne der positiven D. ein
Mehr an (Chancen-)Gerechtigkeit ( →Chancengerechtig-
keit, Chancengleichheit) ermöglichen.
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ANDREAS LIENKAMP

Diskursethik

I. Philosophisch – II. Sozialethisch

I. Philosophisch

1. Theoretische Grundlagen der Diskursethik
Unter dem in der zeitgenössischen →Philosophie einge-
führten Begriff einer D. versammeln sich unterschied-
liche Ansätze zur Begründung von →Ethik. Sie gehen
von einem Konzept „öffentlicher Vernunft“ aus, das sie
theoretisch aus einer Analyse des „kommunikativen
Handelns“ und der Struktur des argumentativ verfass-
ten Diskurses ableiten. Ihre Hauptvertreter, die Philoso-
phen Karl-Otto Apel und Jürgen Habermas, bedienen
sich zur Begründung der D. des in der Philosophie be-
währten „rekursiven Verfahrens“: Ausgehend von theo-
retischen Einsichten zur Bedeutung der Rolle der

→Sprache bei Charles Sanders Peirce, Ludwig Wittgen-
stein oder John Austin identifizieren sie in der Sprach-
praxis der argumentativen Rede grundlegende Struk-
turen einer öffentlichen, im Prinzip allen Menschen
zugänglichen Vernunft ( →Vernunft – Verstand), die nie-
mand leugnen oder „hintergehen“ kann, der selbst argu-
mentierend handelt. In einer von den Autoren selbst
zeitweilig „transzendentalpragmatisch“ genannten Ana-
lyse wird aufgezeigt, dass jeder Mensch, der unter den
jeweils spezifisch verschiedenen Bedingungen seiner
Lebenswelt und gesellschaftlich bestimmten Alltagspra-
xis handelt, an einer „kommunikativen Praxis“ mit
anderen Menschen teilnimmt. Hieraus ziehen die Ver-
treter der Diskurstheorie den Schluss, den kein theoreti-
scher Skeptiker oder Kulturrelativist, ohne einen „per-
formativen Selbstwiderspruch“ zu begehen, in Zweifel
ziehen kann, dass es keine soziokulturelle Lebensform
gibt, die „nicht auf eine Fortsetzung kommunikativen

Handelns mit argumentativen Mitteln wenigstens im-
plizit angelegt ist“ (Habermas 1¥£3: 110). Mit diesem
Aufweis der grundlegenden Rolle der Argumentation
als eines strukturierenden Moments in der Welt des ge-
sellschaftlichen Handelns ist die theoretische Grundlage
für die begründende Rolle des ethischen Diskurses (da-
her auch der Name „D.“) bei strittigen Fragen nach dem
moralisch richtigen Handeln in den pluralistischen,
nachtraditionalen und modernen Gesellschaften ( →Ge-
sellschaft) gelegt. So ist der Diskurs die bei J. Habermas
handlungstheoretisch eingeführte soziale Situation, in
der von den Handelnden selbst Argumente für und ge-
gen den Geltungsanspruch von Aussagen über mora-
lische Verpflichtungen ausgetauscht und überprüft wer-
den können. Damit tritt in der D. an die Stelle der bei
Immanuel Kant vorgesehenen innersubjektiven Prü-
fung von Handlungsmaximen die intersubjektive Prü-
fung moralischer Normen ( →Norm) oder sittlicher Re-
geln.

2. Das Programm der Diskursethik
Aus dieser Einsicht in die grundlegende Rolle des Dis-
kurses als einer sozialen Situation, in der von den Ak-
teuren selbst Argumente für und gegen den Geltungs-
anspruch von Aussagen vorgebracht werden, die im
Lichte weiterer Argumente, vorgebracht von anderen
Diskursteilnehmern, geprüft werden können, gewinnen
die Vertreter der D. die Prinzipien für den ethischen
Diskurs, als dessen Aufgabe die Überprüfung der „Soll-
geltung von Geboten und Handlungsnormen“ (Haber-
mas 1¥¥1:11) bestimmt wird. Die D. unterscheidet zwei
Prinzipien oder Grundsätze: 1. den sog.n transzenden-
talpragmatischen Grundsatz ‚D‘ und 2. den sog.n Uni-
versalisierungsgrundsatz ‚U‘ : Der Grundsatz ‚D‘ besagt,
dass „nur die Normen Geltung beanspruchen dürfen,
die die Zustimmung der Betroffenen als Teilnehmer
eines praktischen Diskurses finden (oder finden könn-
ten)“ (Habermas 1¥£3: 103). Aus diesem ersten und
obersten Prinzip für eine ethische Begründung der Gel-
tung sittlicher Normen folgt in der D. eine für alle Dis-
kursteilnehmer bindende weitere Verfahrensregel, der
Universalisierungsgrundsatz ‚U‘. Er besagt, dass eine
strittige sittliche →Norm unter den Diskursteilnehmern
nur dann Zustimmung und somit Sollgeltung finden
kann, „wenn die Folgen und Nebenwirkungen, die sich
aus einer allgemeinen Befolgung der strittigen Norm für
die Befriedigung der Interessen eines jeden Einzelnen
voraussichtlich ergeben, von allen zwangslos akzeptiert
werden können“ (Habermas 1¥£3: 103). Aus diesem An-
satz von D. resultiert die Aufforderung von J. Haber-
mas, dass die D. nur noch Fragen der alle Menschen
betreffenden →Gerechtigkeit behandeln kann.

In diesem Modell der Prüfung moralischer Normen
durch die Teilnehmer eines ethischen Diskurses geht
der Zustimmung zu einer (vormals strittigen) Norm die
argumentativ vermittelte Einsicht in deren Sollgeltung
voraus. Hieraus folgt die Selbstverpflichtung eines je-
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